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Die SbV regelt die Verfahrensweise der Information der am Eisenbahnbetriebsdienst Beteiligten zum 

aktuellen Stand von Regelwerken der Eisenbahninfrastrukturbetreiber und der innerbetrieblichen 

Bestimmungen der F.E.G. mbH.  

Die SbV gilt für alle Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst der F.E.G. mbH sowie für alle Dienstleister, die in 

deren Auftrag betriebsdienstlich tätig sind.  

Bei der Wahrnehmung von betriebsdienstlichen Verantwortlichkeiten bei anderen EVU gelten für die 

Mitarbeiter der F.E.G. mbH deren innerbetriebliche Weisungen. 

Mit der Ausgabe 01/2018 wird die SbV in einer neuen Fassung herausgegeben. Damit sind alle bisher 

gültigen Dienstanweisungen außer Kraft gesetzt. Die entsprechenden Regelungsinhalte sind in aktualisierter 

Form in dieser SbV enthalten.  

In der SbV sind die für die Betriebsführung als sicherheitsrelevant eingestuften Regelwerke der Betreiber von 

Eisenbahninfrastruktur (Richtlinien der DB Netz AG, Vorschriften der NE- Bahnen, Anschlussbahnen mit 

Betriebsführung nach BOA) aufgeführt. 

Dienstanweisungen, die bisher sonstige interne Verfahrensabläufe zur sicheren Erbringung von 
Eisenbahnverkehrsleistungen regelten, wurden in die Systematik der SbV eingeordnet.  

Bedienungsanweisungen für Arbeitsmittel (Tfz etc.) sind nicht Bestandteil der SbV.  

Die SbV ist Bestandteil des Triebfahrzeugführerhandbuches.  

Herausgegeben: 

Friesoyther Eisenbahngesellschaft mbH  Pehmertanger Weg 1-3  D-26169 Friesoythe 

erarbeitet:       in Kraft gesetzt: 

KOBARG  SCHARRE    FELDHEIM 

Ass. d. GF.  örtl. Betriebsleiter   Betriebsleiter Eisenbahn 

Friesoythe, 01.09.2018 

 

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Form der Vervielfältigung zum Zwecke der 

Weitergabe an Dritte bedarf der Zustimmung der F.E.G. mbH. 

Die SbV unterliegt dem Änderungsdienst. 
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Verteiler: 
 

01. Persönlich zuzuteilen den zur Betriebsdurchführung eingesetzten Beschäftigten: 
 

Betriebsleiter Eisenbahn (BL E) 
Stellvertreter des Betriebsleiters Eisenbahn (stv. BL E) 
örtlicher Betriebsleiter (öBL) 
Kontrolleur für Betrieb und Technik (KBT) 
Zugleiter 
Führer von Eisenbahnfahrzeugen (Tf) 
Rangierbegleiter (Rg) 
 

02. zugänglich zu machen          
in den Diensträumen der F.E.G. mbH 
 
Wagenmeister 
Auszubildende im Eisenbahnbetriebsdienst 
Personal im Betrieb auf der Eisenbahninfrastruktur, das dienstliche Aufgaben im Auftrag der F.E.G. 
mbH wahrnimmt, soweit zutreffend  
Mitarbeiter mit sicherheitsrechtlicher Verantwortung des EVU/EIU. 

 
03. als Information bereitzustellen          

 
an EVU oder Halter von Eisenbahnfahrzeugen, die Eisenbahnverkehrsleistungen  
im Auftrag der F.E.G. mbH erbringen 
 

04. nachrichtlich          
 

Landeseisenbahnaufsicht Niedersachsen 
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Werden in dieser SbV sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie „Mitarbeiter“, „Triebfahrzeugführer“ 

usw. verwendet, beziehen sich diese auf Frauen und Männer in gleicher Weise. 

Inhalt             1.01  

- Abschnitt 1 Vorbemerkungen zur SbV 
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Geltungsbereich / Gültigkeit          1.03  

Die SbV gilt für die Betriebsführung auf der Eisenbahninfrastruktur der F.E.G. mbH bis zur festgelegten 

Schnittstelle mit der DB AG. Sie hat weiterhin Gültigkeit für im Auftrag der F.E.G. mbH eingesetzte Dritte 

(EVU oder Bedienstete). 

Beschreibung der Grenzen und Zuständigkeit 

Der Bf Cloppenburg ist Endbahnhof der eingleisigen Nebenbahn Cloppenburg – Friesoythe. Die Strecke wird 

durch die Friesoyther Eisenbahngesellschaft mbH (F.E.G.) als zuständiges 

Eisenbahninfrastrukturunternehmen im Zugleitbetrieb betrieben. 

Die Eisenbahninfrastruktur der F.E.G. schließt im Bahnhof Cloppenburg ab km 0,500 an das Netz der DB AG 

an: 

Betriebliche Grenze FEG / DB - Bf Cloppenburg: Einfahrtsignal B in km 0,930. 

Die Neufassung der SbV (Fassung 2018) ersetzt bisher gültige betriebliche Weisungen.  

 

Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst        1.04 

Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst im Sinne der SbV sind die nach EBO § 47 – Betriebsbeamte- 
benannten Personen, die Tätigkeiten im Eisenbahnbetrieb des EVU /EIU der F.E.G. mbH übernehmen.  

Sie dürfen nur bahnbetriebliche Aufgaben erfüllen, für deren Durchführung sie ausgebildet, geprüft und 
beauftragt sind.  

Während der Dienstdurchführung sind folgende Regelungen zu beachten:  

1. Die Dienstfähigkeit darf nicht durch Alkohol, Medikamente, Rauschmittel, Müdigkeit etc. beeinträchtigt 
sein. Es gilt die 0 ‰ Grenze. Die Einhaltung dieser Festlegung kann durch alle mit der Wahrnehmung 
sicherheitsrechtlicher Verantwortung betrauten Mitarbeiter des EVU sowie durch berechtigte Mitarbeiter 
Dritter (EBA, LEA) mit geeigneten Mitteln überprüft werden.  

2. Die zutreffenden Bestimmungen des Arbeits-, Gesundheits-, Brand-, Unfall- und Katastrophenschutzes sind 
einzuhalten 

3. Rauchen ist nur innerhalb der dafür zugelassenen Bereiche gestattet  

4. Bei Benutzung von Dienst-PKW sowie bei Fahrten mit eigenem Pkw von und zum Dienst im dienstlichen 
Auftrag sind die Mitarbeiter verpflichtet, die Regeln der StVO einzuhalten.  

5. Dienstliche Dokumente und Unterlagen sind ordnungsgemäß zu führen bzw. auf Verlangen vorzuweisen.   

6. Mitzuführende Gegenstände für Führer von Eisenbahnfahrzeugen   
 
- Personalausweis oder vergleichbares Dokument  
- Eisenbahnfahrzeugführerschein mit gültigem Beiblatt nach VDV- Schrift 753  oder 
- Triebfahrzeugführerschein mit Zusatzbescheinigung nach TfV  
- Nachweis der Streckenkenntnis   
- persönliche Schutzausrüstung nach Betriebsanweisung 
- SbV der EVU F.E.G. mbH 
- richtig zeigende Uhr 
- Vierkantschlüssel 
- Schlüssel DB 21 (DB 23 soweit erforderlich) 
- sonstige fahrzeugspezifische Schlüssel   
- funktionstüchtige rot abblendbare Handlampe  
- Ersatzbrille (wenn die festgestellte Sehstärke nur mit einer Brille erreicht wird)  

 



Sammlung betrieblicher Vorschriften F. E. G.  mbH  

 

 

SbV EVU F.E.G. mbH  
Fassung 01/2018 gültig ab 11.12.2018 7 
 

7. Mitzuführende Gegenstände für Rangierbegleiter  
 
- Personalausweis oder vergleichbares Dokument  
- Nachweis der Ortskenntnis   
- persönliche Schutzausrüstung nach Betriebsanweisung  
- richtig zeigende Uhr  
- Vierkantschlüssel 
- Schlüssel DB 21  
- funktionstüchtige rot abblendbare Handlampe  
- Ersatzbrille (wenn die festgestellte Sehstärke nur mit einer Brille erreicht wird)  

 

Allgemeine Benutzerhinweise          1.05  

Es wird davon ausgegangen, dass der Anwender mit dem im Eisenbahnbetrieb gängigen Vorschriften 

vertraut ist.  

Zu der einzelnen SbV-Nr. zugehörige Anlagen und Anhänge sind hinter diesen Abschnitten beigefügt. Die SbV 

ist so gestaltet, dass ein Auswechseln von Seiten der einzelnen SbV-Nr. ohne Aufwand möglich ist.  

 

Kenntnisnahme betrieblicher Regelwerke und Anweisungen     1.06  

Die Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst haben die für ihre Dienstausübung geltenden Regelwerke und 

Anweisungen zu kennen und anzuwenden.  

Über Änderungen von bestehenden oder die Einführung neuer Bestimmungen werden die Mitarbeiter der 

jeweiligen Tätigkeitsgruppe persönlich in elektronischer oder schriftlicher Form informiert. Die 

Kenntnisnahme wird in jedem Fall dokumentiert. 

In den jeweiligen Tätigkeitsbereichen neu eingesetzte Mitarbeiter haben vor selbständiger Übernahme von 

betrieblichen Aufgaben von allen gültigen Bestimmungen der SbV Kenntnis zu nehmen und dies 

unterschriftlich zu bestätigen.  

Die Mitarbeiter haben die Aktualisierungen der SbV in ihre persönlichen Dokumente einzuarbeiten und nach 

vorgegebener Systematik (Abschnitt 1) mit Datum einzutragen.  

Ausgetauschte Seiten sind in der Fußzeile durch einen Vermerk mit der Bekanntgabe ihres Erscheinens zu 

kennzeichnen. 
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Durchführung von Zugfahrten von Infrastruktur DB auf FEG und umgekehrt    2.01  

1.  Für Zug- und Rangierfahrten auf der Strecke Friesoythe Cloppenburg gelten die Bestimmungen nach der 

FV NE und der SBV der Friesoyther Eisenbahngesellschaft (FEG). 

2.1 Zuständigkeiten der DB Netz AG: 

Bf Cloppenburg: Bedient durch Fahrdienstleiter Cloppenburg, Stellwerk „Cf“ 

Teilnehmer Extern GSMR E-Mail 

Fdl Cloppenburg 0151 27 40 32 40 99 112 6744 HCLP.GK-Fdl@deutschebahn.com 

 

2.2 Zuständigkeiten der Friesoyther Eisenbahngesellschaft mbH: 

Betriebsleitung der F.E.G. mit Sitz in Friesoythe 

 

Teilnehmer Extern Fax 

Disponent F.E.G. 

Tel.: 04491-7847046,  
Mo 0900 – 1300 Uhr und Di 0900 – 17.00 Uhr 
Mobil: 0152 08993612, oder 
der eingeteilte Zugführer gem. Fahrplananordnung 

04491-7847069 

 

3. Durchführung der Zugfahrten 

3.1 Anmeldungen von Zugfahrten 

Jede Zug- bzw. Rangierfahrt auf der Strecke Cloppenburg - Friesoythe bedarf der Genehmigung durch die 

Betriebsleitung der FEG. Für alle Zugfahrten sind Fahrpläne nach den Mustern (Anl. 5) durch die FEG zu 

erstellen.  

3.2 Zugmeldungen 

Für den Fahrdienstleiter Cloppenburg gelten die Bestimmungen des BRW für eingleisige Strecken. Er 

führt das Zugmeldebuch für eingleisige Strecken nach Muster FV Ne § 11.  

Notwendige Zuglaufmeldungen erfolgen ausschließlich durch den jeweiligen Zugführer.  

Das Auffahrtstellen des Asig P1/ Esig B in Cloppenburg ist unabhängig von der Fahranfrage/Fahrerlaubnis 

zwischen Betriebsleitung und Zugführer durch den Fdl Bf Cloppenburg. 
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3.2.1 In die Strecke einfahrender Zug: 

Die Züge werden vom Fdl Cloppenburg der FEG angeboten und nach dessen Annahme abgemeldet 

Fdl Cloppenburg stellt das Ausfahrtsignal auf Fahrt. 

Die Rückmeldung des Zuges an den Fdl Cloppenburg erfolgt durch den Zugführer nach der Ankunft auf 

der nach der Fahrplananordnung bestimmten Zuglaufmeldestelle. 

3.2.2 Aus der Strecke ausfahrender Zug: 

Der Tf meldet sich nach Erreichen der Zuglaufmeldestelle Bethen (HCBE) bei dem Fdl Cloppenburg (HCLP) 

an. Er meldet seinen Zug „bereit für die Einfahrt“ und setzt erst nach Zustimmung des Fdl die Fahrt fort. 

Die Meldung erfolgt vorrangig über GSMR oder über Mobilfunk (Handy). 

Der Fdl Cloppenburg gibt nach Einfahrt in den Bahnhof bzw. nach Verlassen des Zuges eine Rückmeldung 

an die FEG. 

4. Befehle 

Es gelten: im Bereich der DB AG  Befehl nach Muster Ril 408.2411  

    im Bereich der FEG Befehl nach Muster FV-NE  

Die Tfz sind mit den erforderlichen Vordrucken für beide Infrastrukturen auszurüsten. 

Für Anlässe im FEG - Bereich werden die Befehle vom Zugleiter direkt erteilt  

(ohne Beteiligung der DB AG).  

Für Anlässe im DB-Bereich werden die Befehle vom Fdl direkt erteilt (ohne Beteiligung der FEG) 

5. Gleissperrungen / Arbeitsstellen 

Zuständig für Gleissperrungen und Verständigung von Arbeitsstellen ist auf dem Gebiet der 

FEG  = der Betriebsleiter Friesoythe (siehe auch gültige Betra) 

DB AG = Fdl Cloppenburg 

6. Streckenpläne 

 Die Streckenpläne sind als Skizzen der SbV angefügt (Anlage 6) 
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Vorschriften und Richtlinien und deren Geltungsbereiche      2.02 

Anlage 4 (Excel-datei) 

Die Datei kann bei Bedarf im Büro der F.E.G. per mail abgerufen werden 
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Verhalten bei Unfällen / Ereignissen / Notfallmanagement     2.03  

Die Grenze der Notfallbezirke zwischen DB AG und FEG befindet sich in Bahn Km 0,500.  

DB AG und F.E.G. sind jeweils in ihrem Bereich für das Notfallmanagement selbst verantwortlich.  

Beide unterrichten sich über Unfälle / Unregelmäßigkeiten in ihrem Bereich, die Auswirkungen auf die 

Infrastruktur des jeweils anderen Infrastrukturunternehmens haben könnten.  

Ansprechpartner / Notfallnummern          

Name   Funktion   Mail     Telefon   Mobil 

Feldheim, Volker  BL E  volkerfeldheim@hotmail.com   033205 54268 0171/2157170 

Meenken, Gert Stv. BL E  gert@meenken.net  0178/2951539 

Scharre, Jan- Gerd   öBl  jan-gerd.scharre@ewetel.net 04489 408069 0172/4245337 

Vorlauf, Dirk GF info@friesoyther-eisenbahngesllschaft.de 04491 7847046 0151/12313519 

Kobarg, Jonas F. Ass. GF jonas.kobarg@gmx.de 04491 7847046 0152/08993612  

Scholz, Karl-Heinz scholz.karl-heinz@freenet.de 04471 83805 0171/9150047 

Aufgaben des Triebfahrzeugführers         

Verhalten gem. Unfallmeldetafel 1 (Siehe Anlage 1)  

Auf jedem Führerstand der bei F.E.G mbH eingesetzten Triebfahrzeuge ist die Unfallmeldetafel I einsehbar 

ausgehangen. Sie dient als Handlungsgrundlage für Triebfahrzeugführer und andere 

Betriebsdienstmitarbeiter.  

Aufgaben des F.E.G. -Notfallmanagers          

- Handlung gemäß Richtlinie Notfallmanagement  

- Einleitung von fernmündlichen Erstmaßnahmen bis zum Eintreffen an der Unfallstelle  

- Abstimmung mit dem zuständigen Notfallmanager der DB Netz AG über Notfallleitstelle Hannover  

Tel.: 0511 286 51051 nach Unfallmeldetafel II (BuVo-NE) SbV Anl. 2 

- LEA verständigen nach Unfallmeldetafel III (BuVo-NE) bei Ereignissen gem. SbV Anl. 3 

- Beweissicherung / Ursachenermittlung  

- Erstellen Unfallbericht lt. Notfallmanagement EVU F.E.G. mbH, sowie Tatbestandsaufnahme nach  

Anlage 5 der BuVo-NE  

 

mailto:volkerfeldheim@hotmail.com
mailto:gert@meenken.net
mailto:jan-gerd.scharre@ewetel.net
mailto:info@friesoyther-eisenbahngesllschaft.de
mailto:jonas.kobarg@gmx.de
mailto:scholz.karl-heinz@freenet.de
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Unfallmeldetafeln  

I - Anlage 1 - auf Triebfahrzeugen  

II - Anlage 2 - nur EBL, stellv. EBL / F.E.G. Notfallmanager  

III- Anlage 3 – nur EBL, stellv. EBL / F.E.G. Notfallmanager 

Bei allen Ereignissen ist der Geschäftsführer der F.E.G. mbH zu verständigen.  

Auskünfte an Betriebsfremde  

- Auskünfte dürfen an betriebsfremde Personen (Polizei, Bundespolizei, DB AG) nur  

über: Name, Adresse, Betrieb und Dienststellung erteilt werden.  

- Mitteilungen an Medienvertreter (Funk, Presse) dürfen nur durch die Geschäftsführung erteilt werden.  

Beim Auftreten von Gefährlichen Ereignissen im Eisenbahnbetrieb, sowie sonstigen Abweichungen vom 
Regelbetrieb mit Auswirkungen auf die Betriebsführung bei Zug- und Rangierfahrten wird folgendes 
festgelegt: 
 
Aussagen zu Gefährlichen Ereignissen und sonstigen Vorkommnissen im Eisenbahnbetrieb, die durch 
Mitarbeiter der F.E.G. mbH verursacht wurden sind gegenüber Dritten nicht ohne Rücksprache mit dem EBL 
abzugeben. 
 
Dies betrifft auch Aussagen, die zeitlich zurückliegende Tatbestände betreffen. 
 
Informationen und Äußerungen zu derartigen Sachverhalten dürfen ausschließlich an zur 
Informationsübernahme berechtigte leitende Mitarbeiter, des jeweiligen Auftraggebers (ausweislich 
Geschäftsführer, Mitglieder der Geschäftsführung, Betriebsleiter Eisenbahn/Stellvertreter) abgegeben 
werden. 
 

Mitfahrt auf dem Führerstand von Tfz der F.E.G. mbH      2.04  

Personen im Führerraum mitnehmen  

1. Jeder Mitfahrende hat sich vor der Fahrt auszuweisen. Die Mitfahrt zum Zweck einer behördlichen 

Überwachung hat stets Vorrang. Durch die Mitnahme von Personen dürfen Sie in Ihrer Tätigkeit nicht 

behindert werden.  

2. Im Führerraum dürfen sich höchstens 5 Personen aufhalten, in den folgenden Fällen bis zu 6 Personen:  

 a. zum Erwerb der Streckenkenntnis  

 b. im Rahmen der Aus- und Fortbildung  

 c. bei Probe-, Versuchs- und Messfahrten  

3. Stellen Sie sich Mitfahrenden gegenüber namentlich vor und erteilen Sie Personen mit Aufsichts- und 

Überwachungsaufgaben die erforderlichen Auskünfte (Firma, Abweichungen vom Regelzustand, 

Besonderheiten während der Fahrt).  
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4. Bei geeigneter Gelegenheit (z.B. Halt des Zuges) sind Aufsichts- und Überwachungspersonale berechtigt  

 a. ein Dienstgespräch zu führen  

 b. betriebliche Unterlagen einzusehen  

 c. sicherungstechnische Einrichtungen und Ausrüstungen zu besichtigen  

 d. Überwachungsprotokolle zu erstellen  

 

Verantwortliche Überwachungspersonale der F.E.G. mbH sind:  

- BL E  

- Stv BL E  

- öBl  

- KBT  

Mitfahrten im Führerraum von Tfz der Museumseisenbahn Friesoythe Cloppenburg e.V. (MFC) - Regelungen 

für Mitarbeiter und Dritte  

Grundsätzlich ist das Mitfahren im Führerraum von Tfz des MFC aus Sicherheitsgründen untersagt. Es dürfen 

maximal nur 5 Personen mitfahren, die hierzu legitimiert sind.  

Legitimiert sind folgende Personengruppen:  

 1. Mitarbeiter von Aufsichtsbehörden (EBA, LEA) mit entsprechenden Dienstausweisen  

 2. Mitarbeiter der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft (VBG) mit entspr. Dienstausweisen  

 3. Mitarbeiter der DB Netz AG, sofern sie sich durch Mitfahrberechtigungsausweise legitimieren und 

dienstliche Gründe geltend machen können  

 4. Verantwortliche Überwachungspersonale der F.E.G. mbH 

 5. Bis zu 3 Fahrgäste des MFC nach Einweisung und Zustimmung durch den TF 

 

Streckenkenntnis           2.05 

Grundsätzlich müssen Triebfahrzeugführer auf den zu befahrenden Strecken die erforderliche 

Streckenkenntnis besitzen und nachweisen. Ausnahmen sind nach VDV 755 Punkt 6 zugelassen. Hat ein 

Führer von Eisenbahnfahrzeugen diese Streckenkenntnis nicht, hat er dies unverzüglich dem Betriebsleiter 

Eisenbahn des trassenbestellenden EVU mitzuteilen.  
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Nachfolgende Regelungen werden auf Grundlage der VDV 755 – Streckenkenntnis-Richtlinie festgelegt:  

Erwerb der Streckenkenntnis:  

Die Streckenkenntnis wird erworben durch:  

- Fahren in Begleitung einer streckenkundigen Person, auch Fahrten im Rahmen der Ausbildung sind 
zugelassen  

- Mitfahrten im Führerraum  

- Begehen der Infrastruktur  

Der Triebfahrzeugführer entscheidet selbst über die Anzahl der durchzuführenden Fahrten. In der Regel 

werden zwei Fahrten am Tage und/oder zwei Fahrten während der Dunkelheit angesetzt.  

Während des Erwerbs hat der Streckenkenntnis erwerbende Triebfahrzeugführer einen „Auftrag zum Erwerb 

der Streckenkenntnis“ (siehe Anlage 1 zu DA 01_2014), seinen Eisenbahnfahrzeugführerschein, die gültige La 

sowie eine Kopie der Örtlichen Richtlinie der betreffenden Strecke bei sich zu führen.  

Erlöschen/ Wiedererwerb der Streckenkenntnis:  

Die Streckenkenntnis erlischt, wenn der Triebfahrzeugführer:  

- die Strecke nicht innerhalb von 6 Monaten nach dem Ersterwerb nicht selbständig befahren ist  

- eine Strecke, die er selbständig befahren hat, länger als 18 Monate, bei einfachen Betriebsverhältnissen 

länger als 24 Monaten, nicht selbständig befahren hat  

- nach wesentlichen Änderungen an der Strecke  

Überwachung der Streckenkenntnis:  

Jeder eingesetzte Triebfahrzeugführer der EVU F.E.G. mbH überwacht seine Streckenkenntnis selbst. Bei 

bevorstehendem Verlust der Streckenkenntnis hat er den Örtlichen Betriebsleiter der EVU F.E.G. mbH zu 

verständigen. Dieser entscheidet, ob die Streckenkenntnis erhalten wird oder verfällt. Die Streckenkenntnis 

wird in Papierform überwacht. Jeweils zum 15.07. jeden Jahres geben die Triebfahrzeugführer der EVU F.E.G. 

mbH ihren Nachweis vom letzten Jahr ab. Siehe auch DA 01/2014 Streckenkenntnis. 

Triebfahrzeugführer von Fremddienstleistern haben Einsicht in ihre Streckenkenntnisnachweisung zu 

gewähren.  

Ortskenntnis            2.06 

Mitarbeiter die auf Betriebsstellen rangieren, müssen Ortskenntnis haben. Die Ortskenntnis wird dem 

Erwerb, dem Erlöschen und der Überwachung der Streckenkenntnis gleichgesetzt.  

Während des Erwerbs der Ortskenntnis hat der Mitarbeiter im Betriebsdienst (Triebfahrzeugführer, 

Rangierbegleiter, Arbeitszugführer) einen „Auftrag zum Erwerb der Ortskenntnis“ zu führen, in dem der 

Erwerb bestätigt wird. (siehe DA 01/2014 Streckenkenntnis) 
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Baureihenkenntnis           2.07  

Für den Baureihenerwerb / Baureihenerweiterung wird nachfolgendes Verfahren festgelegt:  

Grundsatz:  

Für Diesel - Tfz 

1 Tag Unterricht am Tfz und Belehrungsfahrten nach den entsprechenden Festlegungen des Lehrlokführers 

für  

Bei bauartähnlichen Fahrzeugen können weniger Belehrungsfahrten erforderlich sein. Besteht die 

Notwendigkeit, können die Belehrungsfahrten erweitert werden. Für den Baureihenerwerb wird durch das 

Betriebsbüro der Vordruck „Ausbildungs- und Belehrungsfahrtennachweis“ den betreffenden 

Triebfahrzeugführern übergeben. Der Unterricht am Tfz und die Abnahme der Prüfungsfahrt bzw. der 

Fahrzeugfeststellung werden durch einen Lehrlokführer/ dem BL E oder zugelassenen ÖBL durchgeführt.  

 

Durchführung von Gefahrguttransporten        2.08 

1. Allgemeines  

Gefahrguttransporte sind absehbar auf der Infrastruktur der F.E.G. mbH nicht vorgesehen. 

a) Gefahrgutbeauftragter (nach GbV):  

Name    Funktion     Ruf Handy  

Jan-Gerd Scharre  Gefahrgutbeauftragter F.E.G. mbH   0172/4245337 
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Verhalten beim Befahren spitzbefahrener ortsbedienter Weichen     2.09  

Alle Rangierabteilungen sind vor spitzbefahrenen ortsbedienten Weichen anzuhalten. Der 

Arbeitszugführer/Rangierbegleiter prüft vor Weiterfahrt die ordnungsgemäße Endlage bzw. den Verschluss 

der Weichenzungen.  

Bei unbegleiteten Rangierfahrten erfolgt die Prüfung durch den Triebfahrzeugführer.  

Vom Anhalten und der augenscheinlichen Prüfung darf nur abgewichen werden, wenn die spitzbefahrenen 

ortsbedienten Weichen vom Arbeitszugführer bzw. Triebfahrzeugführer persönlich für den gesamten 

Rangierweg gestellt und geprüft wurden und zweifelsfrei keine anderen Rangierbewegungen 

zwischenzeitlich stattgefunden haben.  

Rollproben, Hemmschuhe, Hand- und Feststellbremsen     2.10 

Abgestellte Rangierabteilungen sind während der Be- oder Entladezeiten mittels der vorhandenen 

Feststellbremse (2 pro Abteilung) oder mit 2 Hemmschuhen festzulegen. 

Führen von Wagenlisten, Bremszettel und weiterer betriebliche Unterlagen    2.11  

Für die Transportdurchführung werden unterschiedliche betriebliche Unterlagen und Vordrucke geführt.  

Verwendung von Vordrucken  

Werden Wagenlisten und Bremszettel nicht in elektronischer Form erstellt, so sind die Vordrucke nach dem 

BRW zu verwenden.  

Betriebliche Vordrucke werden über das Betriebsbüro bereitgestellt.  

Abgabe von Unterlagen  

Wagenlisten, und Befehle, die für die Durchführung der Zugfahrten benötigt wurden, sind nach Beendigung 

des Dienstes in der TF-Mappe des jeweiligen Tfz abzulegen. 
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 Ausrüstung der Triebfahrzeuge         2.12  

Die Triebfahrzeuge der F.E.G. sind wie folgt ausgerüstet:  

• Rettungskasten je 1 pro Führerstand  

• Feuerlöscher 1 pro Führerstand  

• Übergabe- und Reparaturbuch  

• Fahrzeugschlüssel  

• Unfallmeldetafel I (siehe Anlage 1 zur SBV)  

• weiß-rot-weiße Flagge  

• AS-Helm  

• Ölbindemittel 

• Schaufel mit Handfeger 

Fahrplanunterlagen:  

- Gültige Buchfahrpläne / FPLO der F.E.G. 

- Örili Zub des DB Netz Regionalbereiche Nord soweit verfügbar 

- Gültige „La - Zusammenstellung der vorübergehenden Langsamfahrstellen und anderer Besonderheiten“ 

des La- Bereiches Nord, soweit verfügbar 

Vordrucke:  

- Befehle 

- Fahrplanmitteilungen  

- Wagenliste  

- Bremszettel 

 

Vermeidung von Schäden an Güterwagen        2.13  

Auf Grund von Flachstellen bzw. Auftragungen an Radsätzen an einem Drehgestell kam es mehrfach zum 

Aussetzen von Containertragwagen. Grund dafür war das Fahren mit fester Handbremse.  

Um diesen Sachverhalt auszuschließen ergeht nachfolgende Anweisung: Bremsproben an im Zugverband 

befindlichen Güterwagen mit Jakobsdrehgestellen sind so auszuführen, dass der Lösezustand an jedem 

Drehgestell geprüft wird. Es ist darauf zu achten, dass alle Handbremsen gelöst sind. Die Handbremse wirkt 

bei diesen Wagen nur auf ein Drehgestell.  

Führen von Wagenlisten          2.14  

Unbedingte Einhaltung der BRW 4311 (Führen einer Wagenliste), RID-Angaben sind nur in Spalte 10 der 

Wagenliste zu führen. Wenn in der Wagenliste Bremssohlen verschiedener Materialien aufgeführt werden, 

müssen diese auch unbedingt im Bremszettel mit übertragen werden.  
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Besondere Weisungen Triebfahrzeugführer       2.15 

Grundsätzliches 

Es gelten auch weiterhin die SBV der Unternehmen in dessen Auftrag und in dessen Trassen verkehrt wird.  

Meldepflicht  

Bei Benutzung der Strecke der FEG ist eine Abfahrt- bzw. Ankunftsmeldung für alle Zugfahrten abzugeben. 

Also auch für Lz-Fahrten. Die Meldung soll an folgende Nummern erfolgen: 

Telefon 01512 7403240 (FdL STW Cloppenburg)  

und 04491 7847046 oder 0152 / 08993612  

Entziehung der Erlaubnis zum Führen von Eisenbahnfahrzeugen 
 
Die VDV-Schrift 753 „Richtlinie über die Erteilung, Einschränkung und Entziehung der Erlaubnis zum Führen 
von Eisenbahnfahrzeugen bei Benutzung der Schienenwege von öffentlichen Betreibern der Schienenwege-
Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie“ wurde mit Wirkung vom 01.07.2006 neu gefasst und durch die 
Landeseisenbahnaufsichtsbehörden der jeweiligen Bundesländer als verbindlich erklärt. Die Neufassung 
regelt die seit Einführung der Eisenbahnfahrzeug-Führerschein-Richtlinie gewonnen Erfahrungen der 
praktischen Umsetzung einiger Passagen in konkreter Form. 
So werden z.B. Aussagen zum Entzug der Erlaubnis (Führerschein und Beiblatt) getroffen. U.a. soll die 
Erlaubnis entzogen werden, wenn der Eisenbahnfahrzeugführer erheblich oder wiederholt gegen die 
Sicherheit des Eisenbahnverkehrs verstoßen hat. Dies gilt auch, wenn 
a) der Eisenbahnfahrzeugführer Eisenbahnfahrzeuge unter Einwirkung alkoholischer Getränke (dabei gilt die 
Null-Promille-Grenze) oder anderer berauschender Mittel bewegt oder zu bewegen versucht hat. 
b) eine behördliche Stelle eine für andere Bereiche ausgestellte Fahrerlaubnis auf Zeit oder auf Dauer 
entzieht, verweigert oder nur mit Auflagen belässt oder erteilt, soweit dies auf Unzuverlässigkeit für seine 
Tätigkeit schließen lässt. 
 
Rechtfertigen Tatsachen die Annahme, dass keine grundsätzlichen Zweifel an der Zuverlässigkeit des 
Eisenbahnfahrzeugführers für seine Tätigkeit bestehen und würde eine Entziehung im Einzelfall zu einer 
unbilligen Härte führen, kann der Betriebsleiter Eisenbahn, im Benehmen mit der Geschäftsführung unter 
Darlegung der Gründe von einer Entziehung absehen. Dabei sind ggfs. Auflagen auszusprechen. 
Das EVU F.E.G. weist zur Durchsetzung dieser eisenbahngesetzlichen Regelung in diesem Zusammenhang 
darauf hin, dass die als Eisenbahnfahrzeugführer im eigenen bzw. bei Dritten eingesetzten Personale 
selbständig und unverzüglich die Geschäftsführung des Unternehmens EVU F.E.G. mbH über persönlich zu 
verantwortende Fälle nach a) und b) zu informieren haben. 
Dazu sind die entsprechenden Tatbestände zweifelsfrei darzustellen. 
 
Sicherheitsgerechtes Verhalten bei Tätigkeiten im Eisenbahnbetrieb / Grundlagen Arbeitsschutz 
 
Zur unbedingten Durchsetzung der Forderung des Arbeitsschutzes, insbesondere bei Tätigkeiten als Führer 
von Eisenbahnfahrzeugen wird die GUV – Information GUV – I 8602  
als unerlässlich betrachtet und ist einzuhalten. 
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Die Information enthält grundlegende Hinweise bzw. Anweisungen 

- um Verhalten bei Arbeitsbeginn 

- zum Verhalten im Gleisbereich 

- zu Gefährdungen beim Führen von Triebfahrzeugen 

- zu Sicherheitsmaßnahmen bei sonstigen Gefährdungen 
 
Sie dient als Grundlage der Durchführung von Arbeiten im Bahnbetrieb und ist im Dienst ständig bei sich zu 
führen. 
 
Bei festzustellenden Verstößen anderer im Bahnbetrieb Beschäftigter sind diese im Rahmen der 
bestehenden Möglichkeiten darauf hinzuweisen, dass bei nicht arbeitsschutzgerechtem Verhalten erhöhte 
Gefahr für Leib und Leben besteht. 
 
 
Einhaltung von Bestimmungen im Rangierdienst 
 
Die Einhaltung geltender Bestimmungen bei der Durchführung geschobener Rangierfahrten  
sind zu beachten: 
 
BRW DB  Erg. 3 
FVNE  Ber. 19 
RiL 481   Telekommunikationsanlagen bedienen 
RiL 481.0301 Gespräche über analogen Rangierfunk führen  

Zusätzliche betriebliche Bestimmungen für geschobene Rangierfahrten 
RiL 123 Notfallmanagement  

Hier gilt, dass unter der Kategorie 1 -Unfälle- das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeuges auf 
ein anderes Eisenbahnfahrzeug grundsätzlich als Gefährliches Ereignis im Eisenbahnbetrieb 
einzustufen ist. Das gilt im Rangierdienst, Ablauf- oder Abstoßbetrieb dann, wenn auf Grund 
einer Untersuchung Kosten z.B. durch Aussetzen oder Zurechtladen entstehen oder Personen 
verletzt werden. In diese Kategorie ist auch das Auffahren eines Eisenbahnfahrzeuges auf 
einen Gleisabschluss einzuordnen.     

 
 
Regelung zur Bedienung der Sandstreueinrichtung bei einzeln fahrenden Lokomotiven 
  
zur Umsetzung eines Bescheides des EBA wird Folgendes angewiesen: 
Verfahren nach DA 01/2013 
 
Prüfung von Radsatzwellen von Güterwagen im Betrieb    

Dazu ist ein AVV Formblatt zu verwenden. Das Dokument ist spätestens bei Beendigung der Dienstschicht an 

das Unternehmen zu übersenden, bei dringenden Fällen ist sofort telefonisch Kontakt aufzunehmen. Für die 

Durchführung der Sichtprüfung sind die erforderlichen Hilfs- und Arbeitsmittel (Handlampen etc.) zu 

verwenden. Es wird insbesondere darauf verwiesen, dass die Sichtbarkeit der Radsatzwellen im Allgemeinen 

stark eingeschränkt ist. Zur Beantwortung sich aus der Anweisung ergebender Rückfragen stehen wir zur 

Verfügung. 
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Anfahrvorgang bei Zug- und Rangierfahrten 

Zur Absicherung einer störungs- und unfallfreien Betriebsabwicklung im Zug- und Rangierdienst ist es 

erforderlich, bestehende und durch geltende Regelwerke gedeckte Verfahrensweisen durch technologische 

Zusatzmaßnahmen zu erweitern. 

Dies bezieht sich insbesondere auf den Anfahrvorgang bei Zug- und Rangierfahrten. Es soll zukünftig 

verhindert werden, dass Anfahrten mit nicht gelösten Bremsen, aufliegenden Hemmschuhen oder sonstigen 

Hindernissen im Fahrweg stattfinden. 

Es wird dazu unternehmensintern angewiesen, grundsätzlich bei jedem Anfahrvorgang nach gegebener 

Zustimmung des Fahrdienstleiters/ Weichenwärters zur Durchführung der Zug- und Rangierfahrten die 

uneingeschränkte Lauffähigkeit der Eisenbahnfahrzeuge festzustellen. 

Dies hat dadurch zu geschehen, dass die Zugkraft des Traktionsmittels in der Anfahrphase nur insofern 

aufzuschalten ist, dass die Eisenbahnfahrzeuge frei anlaufen. Erst nach der einwandfreien Feststellung des 

Triebfahrzeugführers, dass dem weiteren Anfahren keine Hindernisse im Fahrweg entgegenstehen, darf die 

Zugkraft entsprechend den fahrdynamischen Bedingungen aufgeschaltet werden. Wenn der 

Triebfahrzeugführer jedoch feststellt, dass der Anfahrvorgang durch Behinderungen beeinträchtigt wird, ist 

sofort anzuhalten und eine Prüfung der Ursachen vorzunehmen. Zur Kontrolle der Umsetzung dieser 

vorgegebenen Maßnahmen werden fallweise die Aufschreibungen der PZB ausgewertet. 

Bei Zuwiderhandlungen werden Ahndungsmaßnahmen eingeleitet. 

 

Dateneingabe in elektronische Fahrtenregistrierung für PZB     3.01 

 
Bei der Dateneingabe in die elektronische Fahrtenregistrierung (EFR) ist die Eingabe der 6-stelligen Tf-

Nummer erforderlich.  

Die PZB bleibt für das Befahren der Strecke der F.E.G. betriebsbereit eingeschaltet.  
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Vorbereitungs- und Abschlussdienst         3.02 

Für jede Triebfahrzeugbaureihe sind Anweisungen für Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten gesondert 

erstellt worden. Diese sind im Rahmen der Dienstausführung vorzunehmen.  

Zusätzlich zu den technischen und betrieblichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten sind nachfolgende 

Tätigkeiten vorzunehmen:  

- Empfang der gültigen La  

- Reinigung der Triebfahrzeuge, vor allem der Führerstände  

- Bevorratung von gültigen Vordrucken und Entsorgung ungültiger Unterlagen  

 

Störungen an Triebfahrzeugen          3.03 

Bei Störungen an Triebfahrzeugen sind die Störungsmeldungen an nachfolgende Stellen der F.E.G. mbH 

abzugeben: Büro Friesoythe 04491 7847046 oder 0152 08993612. 

Jede fernmündlich abgegebene Störungsmeldung ist zusätzlich im Triebfahrzeugübergabebuch zu 

vermerken!  

 
Schäden an Güterwagen          3.04 

 
Werden Schäden an Güterwagen festgestellt, sind diese umgehend (spätestens 2 Std nach Feststellung) 

fernmündlich an die zuständige EVU Disposition zu melden.  

- Schadwagenmanagement  

- Wagendienst  

Müssen Wagen ausgesetzt werden, ist durch den Triebfahrzeugführer bzw. Rangierbegleiter der Vordruck 

„Aussetzen von Wagen“ auszufüllen und per E-Mail an die E-Mail-Adresse des jeweiligen EVU zu senden.  

In Ausnahmen kann die Versendung auch über Fax erfolgen.  
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Benutzung Luftbremskopf          3.05  

1. Anwendungsbereiche  

Nach FVNE §57(a) ist ein Luftbremskopf zu verwenden, wenn der Rangierbegleiter den Fahrweg und die 

Signale beobachten muss und zwar  

a) Bei Rangierfahrten im Baugleis stets  

b) Bei geschobener Rangierfahrt im HP-bereich Friesoythe bis Weiche Agl Leoni.  

c) Bei geschobener Rangierfahrt HP-Bereich HGAL bis Ladestraße HGLS 

2. Beschreibung  

Für die Verwendung des Luftbremskopfes gelten folgende Bestimmungen:  

Der Luftbremskopf besteht im Wesentlichen aus einem Bremskupplungskopf und einem Ventil. Zusätzlich 

sind eine Halterung, ein drehbarer Stützhebel mit Anschlagnase und eine ca. 3,5 m lange Betätigungsleine 

vorhanden.  

Der Kupplungskopf des Luftbremskopfes wird mit der Bremskupplung der Hauptluftleitung verbunden und 

mit der Halterung in den Bremskupplungshalter eingehängt. Der Stützhebel verhindert, dass die 

Bremskupplung beim Betätigen des Luftbremskopfes ausklinkt.  

3. Anschließen und Prüfen  

Vor dem Einsatz prüft der Bediener unter Beteiligung des Triebfahrzeugführers die Funktion des 

Luftbremskopfes. Im Einzelnen ist wie folgt zu verfahren:  

a) Soll mit angeschlossenem Luftbremskopf gefahren werden, so verständigt der Rangierbegleiter / 

Arbeitszugführer den Triebfahrzeugführer. Während der Funktionsprüfung bleibt das Führerbremsventil in 

Fahrtstellung.  

b) Vor dem Anschließen des Luftbremskopfes ist von Hand zu prüfen, ob das Ventil des Luftbremskopfes in 

der Notbremsstellung eingerastet bleibt. Anschließend ist das Ventil wieder zu schließen. Die vordere 

Bremskupplung des Fahrzeuges an der Spitze ist durch öffnen des Luftabsperrhahns kurz auszublasen.  

c) Danach ist der Luftbremskopf an die vordere Bremskupplung des Fahrzeuges an der Spitze anzuschließen, 

in den Bremskupplungshalter einzuhängen und der Luftabsperrhahn der Hauptluftleitung ist zu öffnen. Die 

Betätigungsleine ist so zu legen, dass sie sich nicht verklemmen kann.  

d) Bei der Funktionsprüfung ist an der Betätigungsleine so lange zu ziehen, bis die Bremse am ersten 

Fahrzeug anlegt. Das Ausströmungsgeräusch muss deutlich hörbar sein.  

e) Während der Funktionsprüfung beobachtet der Triebfahrzeugführer die Druckmesser für den 

Hauptluftleitungsdruck. Der Hauptluftleitungsdruck muss sich verringern und anschließend wieder auf den 

Regelbetriebsdruck ansteigen.  

f) Eine erforderliche Bremsprobe wird durch die Funktionsprüfung des Luftbremskopfes nicht ersetzt. 

Notwendige Gespräche zwischen den Beteiligten erfolgen per Rangierfunk.  
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4. Betätigung, Einsatz  

Mittels des Luftbremskopfes können Rangierabteilungen durch Zielbremsungen positioniert bzw. im 

Gefahrfall sofort angehalten werden.  

Durch Ziehen an der Betätigungsleine wird das Ventil geöffnet und die Hauptluftleitung entlüftet. Es schließt 

sich selbsttätig wieder, wenn die Zugkraft an der Betätigungsleine verringert wird oder nachlässt. Der 

Druckabfall in der Hauptluftleitung ist von der Öffnungsdauer des Ventils abhängig.  

Im Gefahrenfall kann durch kräftiges Ziehen an der Leine eine Notbremsung eingeleitet werden. Das Ventil 

rastet dabei in der geöffneten Stellung ein. Dadurch bleibt die Hauptluftleitung dauernd geöffnet und die 

eingeleitete Notbremsung erhalten, der Bediener kann notfalls zu seiner persönlichen Sicherheit seinen 

Standort verlassen. Zur Beachtung des Gefährdungspotentials wird auf die Schrift der DGUV verwiesen. 

Die Bremsung mit dem Luftbremskopf ist vom Triebfahrzeugführer durch Abschalten der Antriebsleistung 

und Einlegen des Führerbremsventils in die Mittelstellung zu unterstützen.  

5. Beendigung des Einsatzes  

Nach beendeter Fahrt ist der Luftabsperrhahn wieder zu schließen, der Luftbremskopf abzunehmen und die 

Bremskupplung in ihren Halter einzuhängen. Der Luftbremskopf ist sicher aufzubewahren.  

Zusatzbestimmunen zur SIG-VB-NE         3.06  

1. Berechtigte die Einträge ins Arbeitsbuch gem. zu § 10 (3) vornehmen dürfen sind:  

- für den Bereich der F.E.G.  
Herr Andreas Ravenstein, Herr Volker Feldheim und Herr Gert Meenken. 

- für Prüf- und Entstörarbeiten am BÜ km 0,8 in Zusammenhang mit den 
Sicherungsanlagen des Stw Cf, die Berechtigten der DB Netz AG, Regionalnetz Oldenburg. 
 

1. Zuständige Bereitschaft im Störungsfall der Anlagen auf der Strecke der F.E.G.: 
- Karl-Heinz Scholz  (0171 9150047) oder (04471 83805)  
- Jonas F. Kobarg  (0152 08993612) 
- Andreas Ravenstein (0171 1732649) 

 
Nutzung GSMR           4.01 

- Für die Kommunikation zwischen TF und Fdl HCLP ist vorrangig das GSMR-Gerät zu 

nutzen. 

Fest eingebautes Gerät ist nutzbar ab Hp Bethen, mobile Geräte sind auf ganzer Strecke 

nutzbar. 
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Nutzung von Mobiltelefonen durch Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst    4.02  

Die Nutzung von Mobiltelefonen durch die Mitarbeiter im Eisenbahnbetriebsdienst ist nur für betriebliche 

Zwecke gestattet!  

Dienstliche Mobiltelefone sind z. Zt. nicht ausgegeben. 

Private Mobiltelefone sollen nur in Ausnahmefällen genutzt werden. 

TF anderer EVU nutzen die Funkverbindung über GSMR, soweit die Erreichbarkeit des STW Cloppenburg 

gegeben ist. 

Bei eingehenden Gesprächen hat der jeweilige Mitarbeiter eigenverantwortlich zu entscheiden, inwieweit zu 

diesem Zeitpunkt eine Gesprächsführung gefahrlos möglich ist. Mögliche Ablenkungen bei gleichzeitig 

durchzuführenden betrieblichen Handlungen (z.B. während der Durchführung von Zug- und Rangierfahrten, 

Bremsproben usw.) sind zu vermeiden. Sofern daher aus betrieblichen Gründen eine Annahme des 

Telefonats nicht möglich ist, wird der Mitarbeiter bei der nächsten Gelegenheit zurückrufen. Die Sicherheit 

des Eisenbahnbetriebes hat in jedem Falle Vorrang vor der telefonischen Erreichbarkeit.  

Sonstige Unterhaltungselektronik  

Andere Geräte, die die Aufmerksamkeit beeinträchtigen z.B. Audio-, Videogeräte, private Notebooks und 

sonstige Unterhaltungselektronik (z.B. MP3 – Player, i-Pod, i-Pad usw.) dürfen im Gleisbereich nicht benutzt 

werden. Dies gilt für den gesamten Zeitraum der Durchführung von betrieblichen Handlungen auf dem Tfz 

(wie z.B. während der Zugvorbereitung, während Zug- und Rangierfahrten, im Baustelleneinsatz). Ferner gilt 

diese Regelung während eventueller betrieblicher Stillstände oder Arbeitsunterbrechungen bzw. bei Einsatz 

streckenkundiger Begleiter oder verantwortlicher Ausbilder für auszubildende Mitarbeiter.  

Allgemeine Nutzung von Funkgeräten         4.03  

Derzeit werden nachfolgende Handfunkgeräte bei der F.E.G. verwendet:  

Stabo, Freetalk ECO, Typ E 0678 

Die Funkgeräte sind schonend zu behandeln, vor Diebstahl und Verlust zu schützen  

Der Betrieb erfolgt in der Regel auf Kanal 2. 

Arbeitskleidung und Warnschutzkleidung        5.01  

Durch die F.E.G. mbH wird dem Personal keine Arbeits- und Warnschutzkleidung zur Verfügung gestellt. 

Eingesetztes Betriebspersonal benutzt privateigene Ausstattung. 

Arbeitszugführer / Rangierbegleiter  

- Warnschutzkleidung (Jacke, Bund- und/oder Latzhose)  

- Arbeitschutz-Handschuhe  

- Arbeitschutz-Schuhe (knöchelhoch, S 3)  

- Arbeitschutz-Helm  

- Warnschutz-Warnwesten  

Die Mitarbeiter im Betriebsdienst sind verpflichtet, die Arbeitskleidung während der Dienstzeit zu tragen. Das 

Tragen der Warnkleidung hat nach DGUV Vorschrift 73 und Regel 112-189 zu erfolgen.  


